
Vereinbarung
zwischen

Stiftung Eisenbahn-Sammlung Uster
Industriestrasse 1a, 8610 Uster, markt@eisenbahnsammlung.ch
Nachfolgend bezeichnet als: Stiftung

und

Nachname: Vorname:
Strasse: PLZ: Ort:
Telefon: +41 Mobile: +41
E-Mail:                       @ Konto:
Nachfolgend bezeichnet als: Einlieferer

über

Artikel

Titel:
Hersteller:
Preis CHF Fotos: Stück
Beschreibung:

Nachfolgend bezeichnet als: Artikel

zur Verwendung im

Markt

Der Artikel wird in den Räumlichkeiten der Stiftung in Uster ausgestellt und zum Verkauf 
angeboten. Zudem wird der Artikel auf unseren Webseiten (www.eisenbahnsammlung.ch/markt) 
gezeigt.

Zwischen den beiden Partnern wird folgendes vereinbart:
1. Die Stiftung nimmt vom Einlieferer den Artikel 

in seinen Markt auf. Der Artikel soll durch die 
Stiftung zu dem durch den Einlieferer 
bestimmten Preis bar verkauft werden.

2. Der Einlieferer bestätigt, dass er der alleinige 
Eigentümer des Artikels ist.

3. Wird der Artikel nicht verkauft, entstehen für 
den Einlieferer keine Kosten.
Wird der Artikel verkauft, so erhält die Stiftung 
ein Entgelt des festgelegten Preises:
10 % bei einem Artikel über 100.— CHF
20 % bei einem Artikel bis 100.— CHF.

4. Nach einem allfälligen Verkauf, wird der 
resultierende Betrag umgehend an den Einlieferer 
überwiesen.

5. Der Einlieferer verpflichtet sich, nach Einlieferung 
des Artikels diesen mindestens sechs Monate im 
Markt zu belassen.
Der Einlieferer holt den nicht verkauften Artikel 
innert zwölf Monaten nach der Einlieferung bei der 
Stiftung ab, andernfalls geht der Artikel in das 
Eigentum der Stiftung über.

6. Die Stiftung versichert den Artikel gegen Feuer, 
Wasser und Einbruch. Alle anderen Risiken gehen 
zu Lasten des Einlieferers.

7. Die Unterzeichner bestätigen diese Abmachungen.

Eingeliefert und unterzeichnet:

Stiftung: Eisenbahn-Sammlung Uster Einlieferer:
Unterschrift: Unterschrift:

Uster, den: Uster, den
Verkauft: Rückgabe:
Unterschrift: Unterschrift:

Uster, den: Uster, den

ID




